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Kreis Westerburg. Telegramm-Adresse:
Kreisblatt Westerburg.
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■i m

tat wöchentlich zweimal . Dienstags und Freitags , mit den wöchentlichen Gratis -Beilagen Illustriertes Familienblatt " und
am" und beträgt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat 50 4fg . Durch diePost geliefert pro Quartal 1,75 Mart . ,
^ - Da das Kreisblatt " amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen dre wirksamste Verbreitung . — JnserttonspreiS : 2 >re vrer-

" gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg ._ _

Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

Redaktton , Druck und Verlag von ß . « » «sberger in Westerburg.
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««o. 44. Freitag , den 13. April 1S17. 33. Jahrgang.

Eine letzte, ungeheure Siegestal
in der Heimat.

Vorstö
c> südli,

ckngt die Stunde der Entscheidung in diesem Weltenringen,
daß unser bleibe, was wir errungen. Am Ende ihrer Kräfte

die ringenden Völker. Unseren Feinden ist das siegessichere
a längst vergangen, selbst Englands „silberne Kugeln"
ihren Glanz, ihre Durchschlagskraft verloren. Freilich,

wir tragen dir immer schwerer werdenden Lasten nur mit
,n Anspannung. Aberhell  wie Fanfaren bläst's noch einmal
letzten Schlacht, zum Siegesdurchbruch! Wer darf jetzt noch

leiben? Heran, jetzt gilts ' ! Jetzt muß
Alles an die Front!

Auch die letzten, auch jene, deren Arm die Waffe nicht
führen vermag, in der Heimatarmee kann er und muß ' er

mm Posten ausfüllen.
ndorff. Leihe Dein Geld dem deutschen Sieg!
* ! Wer nur ein Scherflein sich abzusparen vermag, kann

lll » mgSanleihe zeichnen. Wer keine 1000 Mark 'zeichnen kann,
am 3». >chne 100, wer das nicht vermag 20 oder 10, und auch das

k>is Heck»Seine Markstück wird von jeder,Sparkasse zur Zeichnung äuge-
134000 mmen. Gib Kriegsanleihe! Das Vaterland ruft 's mit den

rden "saunen der Entscheidung jedem 'DeutWn "noch einmal ms
iariiie. 1 ® in  Milliarden -Echo muß zurückkommen. Ueberwältigend

unser
Sieg

, »r dann, wenn das Ergebnis der sechsten Kriegsanleihe über-
müwlj ^igenb wird . Deshalb darf keine verfügbare Mn^kZich feige
Prolck checken. Deutschlands Leben ist Dein.Leben- Deutschlands Fall

chnet. «me Armut und Schande!
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Während der nächsten Tage ist die Räwestnheit
Herren Bürgermeister in der eigenen Gemeindeuot-

,E '».dig Zum Musterungsgeschäft haben die Brger

ffen, dN
-chlachl-
on beilN
:rändert
m
). April

Amtlicher Teil.

-1 wurde'"ster Stellvertreter in Westerburg zu erscheine» . Wo
" Bürgermeister - Stellv , die Bürgermeister -Geschäfte

muß der 2 . Stellvertreter beim Ivlufterungsge
lg§bez-rl̂ sein. .

Mrsterbnrg , den 12. April 1917.
Der Landrat.

Kreisvrrordnung.
.. Auf Grund der Bestimmungender Bundesratsverordnung

M̂ ^ ^ igetreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. 6. 16
r Eisen' m. G. ^ ^ 61Z, 732) und der Bundesratsoerordtrung über

s Bereitung von Backwaren vom 26. 6. 16 (R G. Bl . S . 413)
zufolge des Beschlusses des Direktoriums der Reichsgetreide-

Ut vom 23. März d. Js . in Abänderung der nachbezeichneten
Feldl't' ^ Ehorigen Verordnungen für den Kreis Westerburg folgendes
- *-* ^ «ordnet:

1. v § 1. I l
Abänderung der Kreisverordnnng betr . Kelbstver-
_ karger vom 18 . 11. 16 (Krelsbl - Ur . 113).
sv tz 1. Die den Selbstversorgerit zur Ernährung zu-

weit a>>'
cht übe?

Sonntag'
estelluöt
i bedof
sind fl*

tehende Menge Brotgetreide beträgt auf den Kopf und Monat
nur noch 6 si, Kilogramm.

Z« Hs2 . Die Versorgungsperiode endet am 15. August
1917. '

Zu 8 3 . Als Selbstversorger werden diejenigen Personen
zugelassen, für welche der Betriebsunternehmer den Bedarf an
Getreide bezw. Mehl aus eigener Ernte bis zum 15. August
1917 besitzt. ^

Zusatz zu 8 6 . Das Getreide, über das ein Mahlschein
lautet, muß unvermischt zur Mühle gebracht werden, insbesondere
ist die Beimischung von Gerste vor dem Mahlen verboten.

ZN H 6 . Bei dem Eintausch von Reisebrotmatken hat der
Selbstversorger für jeden Reisetag und jede Person 21V Gramm
Brotgetreide oder 264 Gramm Mehl abzugeben.

ZU 8 11 Abs. 2 . Bei Entziehung der Selbstversorgung
stehen dem Selbstversorger nur für soviel Monate bezw. Tage
Brotkarten zu, als für den Kops und Monat 6,5 Kilogramm
Getreide oder 6,11 Kilogramm Mehl bezw. für den Tag
21V Gramm Brotgetreide oder 264 Gramm Mehl übereignet
werden.

8 2.
II. In Abänderung der Kreis Verordnung betr - Uerfor-

gungsberechtigte vo« 18. 11. 16 (Kreisbl . Ur . 113 ).
In 8 & Die Versorgungsperiode endet am 15. Angnst

1917.
In 8 3 . Die Versorgungsberechtigten haben Anspruch:

s) bis zum vollendetenX Lebensjahre auf täglich 83 Gramm
Mehl,

b) vom Beginn des 4. Lebensjahres ab auf täglich 166 Gramm
Mehl.
ZN 8 4 «nd 6 . Sämtliche für die Zeit von einschl. dem

16 . April ab bereits auSgegebenen Brotmarken einschl. Zulage-
markrn zu i>en bisherigen Tagesmengen werden für ungültig er¬
klärt und dürfen nicht verwendet, auch von den Brot - und Mehl-
verkäusern nicht entgegengenommett werden. Ab 16 . April 1917
erfolgt die Ausgabe von Brotmarken zu den neuen Tagesmengen.

ZU tz 7. Auf Reisebrotmarken dürfen täglich nicht mehr
als 200 Gramm Gebäck verabfolgt werden. Die auf diese Menge
lautenden Abschnitte können vom Kreisausschuß im Umtausch
gegen eine gewöhnliche Brotmarke für 166 Gramm Mehl be¬
zogen werden.

8 b.
III. In Abänderung der Kreisverordnuug betr . Aer-
stellung und Uerkanf von Kackmare« vom 8 . 11 . 1916

(Kreisblatt Uo. 166).
ZU ß V. Brot darf nur in folgendem Gewicht hergestellt

und für die angegebene Zahl Brotmarken abgegeben werden:
2) RoggeÄrot von 1600 Gramm für 7 Brotmarken,
b) „ „ 1150 „ , 5
c) Weizenbrot „ 1150 „ „ 5 »
d) Weizenbrötchen von 70 Gramm 3 Stück auf 1 Brotmarke.

8 4.
IV. I » Abänderung der Krcisverorduung vom 22 . Febr.

1617 (Kreisblatt Uv. 25 .)
Z« 8 5. Die Höchstpreise für die aus 94°/oigem Mehl

hergestellten Backwaren werden festgesetzt für:
a) 1 Roggenbrot von 1600 Gramm frisch gewogen auf 55 Pfg.
d) 1 „ „ 1150 „ * 41 „
c) 1 Weizenbrot „ 1150 „ „ „ „ 46 ,
d) 1 Weizenbrötchen von 70 „ „ „ „ 5 »

§ 5.
In jeder Bäckerei und in jeder Verkaufsstelle von Brot

und Mehl ist ein Abdruck dieser Verordnung in den Geschäfts¬
räumen an einer den Käufern zugänglichen Stelle auSzuhängrn.



8 6.
Die Strafbestimmungen der ab,ränderten Kreisverordnungen

bleiben bestehen und finden auf die vorstehenden Aenderungen
und Zusätze Anwendung.

8 7-
Vorstehende Verordnung tritt am 16 . April 1917 in Kraft.Westerdnrg. den7. April 1917.

Der Darsttzendr de» Kreis aus sch« ise«.
Abicht.

* * *
Au die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Ich ersuche die vorstehende Verordnung rechtzeitig und
wiederholt ortsüblich bekannt zu machen . Die neuen Brotmarken
werden Ihnen rechtzeitig zugehen . Durch die Verminderung der
'reigegebenen Versorgungsmenge unterliegt das erspart werdende
Brotgetreide wieder der Beschlagnahme und ist abzuliesern . Es
wird deshalb eine nochmalige Abrechnung mit allen Selbstver¬
sorgern erforderlich , welche die Hergabe aller , auch der kleinsten
Mengen ersparten Brotgetreides zur Folge haben muß . Nur bei
genauester Einhaltung der Verbrauchsvorschriften ist es möglich
die Versorgung ohne weitere Kürzungen durchzuführen . Ich er¬
suche auf rascheste Ablieferung hinzuwirken , schon um die bevor¬
stehenden Jrühjahrsarbeiten nicht zu stören.

Westerdnrg. den7. April 1917.
Der Dorsttzende de» Kreisausfchusse».

§ 2. Kreisfleischkarten anderer Kreise haben im Kreise
bürg keine Gültigkeit . ™

§ 3. Die Kreisfleischkarte entspricht in ihrer äußeren i
der Reichsfleischkarte , ist aber in 8 Abschnitte eingeteilt . *
abtrennbare Abschnitt berechtigt zum Kauf bis zu 250 g r <ä
oder einer entsprechenden Menge Wurstwaren in der dein
schnitte aufgedruckten Woche.

Verordnung.
Auf Grund der Bekanntmachung des Herrn Stellvertreters

des Reichskanzlers vom 25. September 1915 (R . G. « l. S.
607 — 614 ) , der Anordnung des Herrn Präsidenten des Kriegs-
ernährung- amtes vom 24. März 1917 AU 3620 und der Ber¬
ingungen des Königlich Preußischen Landesfleischamtesvom 23.
3 . 1917 Nr . A l 1956/16 und des Herrn Regierungspräsidenten
vom 2 . April 19i7 Pr . 14 V Nr . 6 wird für den Kreis Wester¬
burg folgendes bestimmt:

8 1- Für alle Fleischversorgungsberechtigten des Kreises wird
16 . April 1917 außer der Reichsfleischkarte eine Kreisfleisch-uom

.arte zweck» Erwerbung von Fleischzulagen in Höhe bis zu 200 gr
o " »gegeben Tic Kr i»slfischkarte bat nur Kültiakeit im Kreise
Westerburg »mb in d n, Schbnbk v .g ; t . m d

Die Kreisfleischkarten für Minderbemittelte sind i Wühle
Aufdruck des Gemeindesiegels auf den einzelnen Abschnitt « .
Kreisfleischkarte kenntlich gemacht . Nur Inhaber auf s
Weise kenntlich gemachter Karten haben ein Anrecht auf |
gere « Bezug von Fleischxnlngeu.

Diese Karten werden nur auf Antrag des betreffenden
Habers einer Reichsfleischkarte ausgestellt . Unberührt hin-

h ; 2
f«

ietftani
von eir
Khrne»3
dis vor

bleibt^ as allgemeine Bezugsrecht auf Zulagekarten nach , N

.-m avsgc.'eheii ist.

Die mit dem Gemeindesiegel versehenen . .
anstelle von 70 Pfg . in Zahlung an die Metzger zu geben. M® in

§ 4. Die Kreisfleisch karten sind nicht übertragbar und isher
gültig bei gleichzeitiger Vorweisung der Reichsfleischkarte . . hxn al
Name auf der Stammkarte der Reichsfleischkarte muß mit maültt
Namen der zugehörigen Zulagekarte übereinstimmen . In *.

§ 5. Der Handel mit Kreisfleischkarten wird ausb" 11“11
verboten.

§ 6. Das auf die Kreisfleischkarte zu liefernde Fleisch ist,
den Metzgern vor dem auf die Reichsfleischkarte entfallenden 3
zu liefern.

Es sind von den Ortspolizeibehörden der Schlachtbez
bestimmte Stunden für den Fleischverkauf festzusetzen und
üblich bekannt zu machen.

8 7. In Gast - und Schankwirtschaften haben die Kreis
karten keine Gültigkeit und dürfen Fleisch oder Wurstwav
gegen Abschnitte der Reichsfleischkarte zum vollen Preise
folgt werden.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Verordnung
den mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstr «!
zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 9. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkü
im Kreisblatt des Kreises Westerburg in Kraft.
272M - st - vb « rg . den 11 . April 1917.

Der Krei»ai»»fch«st de» Kreise» Wester!
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Warst Du dabei?
Denkst Du daran?
Wo bleibstO«7

der

Oer ^5. April  ist der » »sbanattag
für die Krtegsanieiha!

Als(Ehrentag des deutschm Volkes soll er in der Geschichte fortleben
als der unvergeßliche Tag , an dem auch der letzte Wann sein Scherfiem

auf den Altar seines Vaterlandes gelegt hat.

Alle Zeichnungsstetle « werden nach
der « irchzeii geöffnet  sei «.
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Man wartet dort nur noch auf Dich!
Ilun gilt's zu handeln! Geh' hin und tu' Deine Schuidigkeit!

Zeichne Kriegsanleihe!



reifes A» die Ort- polireikehordeu de» Kreise».
Die Mühlen werden für die Folge häufiger revidiert und

ic sowohl durch Ueberwachungsbeamte, als auch durch Sach-
^»ständige des Kreises und die Gendarmerie. Sobald Jhfien

^ «» von einem Revisor eine Mitteilung zugeht, in welcher die Weg-
w de», «nähme von Getreide bezw. Mehl als erforderlich bezeichnet, haben

I§ie sofort die angegebenen Getreide bezw. Mehlmengen aus der
sind Mühle zu entfernen und in vorläufiger Verwahrung zu nehmen,

von hieraus entschieden ist, was mit denselben geschehen soll.

_ , _ Ä Sekauntmachnog.
2 **» e . Kandiszucker ist den Gemeinden zugegangen.
Mestrrdnrs . den 13. April 1917. .

#tv  Norsttzende de» Keeisa «» fchnsse».

chnrttknk

effend«,
rt hierd
nach8
schnitte
geben,

rr und
-karte,
rß mit

Westerburg , den 10. April 1917.
Der Uorsttzeude de« Kreisausschull'es.

Bekanntmachung
Nach§ 2 der heute veröffentlichen Kreisverordnung

sind infolge der Kürzung der täglichen Mehlrationen die
Her ausgegebenen Brotmarken— sowohl die gewöhnli-
,« als and) alle Zulagemarken— vom 16. April ab
lgiiltig. An diesem Tage erfolgt die Ausgabe neuer Bröt¬
hen. Die Verwendung der alten Brotmarken ist ftraf-

Die Herren Bürgermeister wollen sofort alle Bäcker
. Händler hierauf besonders aufmerksam machen und
,m besonderes mitteilen, daß die bisher gültig gewesenen
Marken vom 16. April ab von Ihnen bei der Markenbe-
irtung nicht angerechnet werden dürfen. Die Herren Bür-
meister haben hiernach zu verfahren und alle alten

_ trfen vom 16. April ab nicht zu berechnen, auch dann
stwarenmcht, wenn Sie angeblich schon vor dem 16 April von den
>r«se vrWckern angenommen wurden. Bei der Ausgabe der neuen
. Marken, insbesondere der Zulagemarken ist zu prüfen, ob

-8 ■-*- Berechtigung zum Bezug noch besteht. Wenn nicht, sind
Marken zurückzugeben.
Westerburg. den 12. April 1917.

_ _ Dvr Uo rüstende de « Kreis «« « sch« ste«.
Die Ustre « merdr « am 16 . April 1917 . Dormittags

ßhr , auf 3 Uhr oorgeftrllt . Von der am 17. ' September
917 doppelt erscheinenden Stunden von 2 bis 3 Uhr Vorm,
irb die erste Stunde als 2 A, 2 A 1 Min . usw, bis 2 A 59
in.. Die zweite als 2 8 2 8 1 usw. bis 2 8 59 Min . be-

«ichnet.
Mtesbabe«, den 17. März 1917.

Der Regrerungspräfident.

ausdr

chtbezj
l und

Kreis«

Verkün

A» die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Heute gehen Ihnen ohne Anschreiben die Zu- u. AbgangS-

fin nebst den Zusammenstellungen des IV. Vierteljahres 1916
i  Aufgrund derselben wollen Sie die Zu - und Abgangskontrol-
mberichtigen und abschließen und die Listen alsdann unge-
iumt den Staatsstcuer Hebestellen mit der Weisung zufertigen,
>r Hebellsten der Zu- u. Abgangslisten zu berichtigen und die
NN alsdann sofort der zuständigen Kgl. Kreiskasse zu llber-Men.

Ich mache den Herren Bürgermeister zur Pflicht , unter
-n Umständen dafür Sorge zu tragen , daß die Kgl . Kreiskasse

Westens innerhalb drei Tagen in den Besitz der Listen kommt.
Westerburg, den9. März 1917.

Der Uorsttzende
«er GinkommenKeuet -Veranlayungs -Kommisston
_  _ des Kreises Westerburg.

Die bevorstehende Frühjahrsbestellung gibt nur 'Beranla-
BnS, auf meine Verfügungen vom 3. April 1915 — Pr . I. 8.
.. 591 — und vom 1. April 1916 — Pr . I. 8. C . 596 — nodEj*

hinzuweisen.
Nach einem Erlaße des Herrn Ministers des Innern vom

•des Mts. sind im Interesse der Volksernährung die Beste-
"sarbeiten unter'den gegenwärtigen Zeitverhältnissen unzrveifel-

r solche Arbeiten anzusehen, die in Notfällen ober im
suchen Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen,
iö 2 Ziffer 1 der Polizeiverordnung über die äußere Hei-
Mung der Sonn- und Feiertage vom 12- März 1913 findet

«erbot des § 1 auf diese Arbeiten keine Anwendung. Es
^ oeshalb für die fernere Dauer des Krieges alle gesetzlichen
nrt Un!) Feiertage für die landwirtschaftliche Bestellung frei-
1oen. Eine besondere ortspolizeiliche Erlaubnis, wie stets im
ii ist, bedarf es also nicht mehr; ebenso wenig findet
,, ^ iußsatz dieses Praragraphen: „tunlichste Beschränkung der
^ ^ms auf die Zeit außerhalb des Hauptgottesdienstes* An-

hier über Bestellungsarbeitenbestimmt ist, hat auch
zu finden aus die Erntearbeiten.

Miesbabe«. den 31. März 1917.
JJ*f Regier««g-Prastdett1.

hiermit veröffentlicht
er  landw. Bevölkerung kann ich nur dringend ans Herz

' owert es die Witterung irgend zuläßt, im vaterländischen
^ ^ an den Sonn- u. Feiertagen die landw. Arbeiten zu
^ ' ffrrburg . den 12. April 1917. Der Kuubrat.

Bürgermeister des Kreise».
Das Preußische Landesamt für Nährmittel und Eier hat

angeordnet daß m der Zeit vom 15. März 1917 bis 14. März
1918 nur 26 (. rer auf den Kopf der Bevölkerung zur Ausgabe
gelangen dürfen. Hiernach wollen Sie genau verfahren und an
die Versorgungsberechtigten alle 14 Tage ein Ei abgeben. Ueber
die Ausgabe ist ein Buch zu führen, das ich mir bei der in nächster
Zeit beginnenden Revision der einzelnen Gemeinden vorzeigenlassen werde. 00

Sodann wird hierdurch angeordnet, daß von jedem Huhn
wöchentlich wenigstens2 Eier abgegeben werden müssen. Ich
matz lhnen die Durchführung dieser Anordnung zur strengsten

Am 1. eines jeden Monats ist mir zu berichten, wieviel
Eier die Gemeinde aufgebracht hat und wieviel Eier an Versor¬
gungsberechtigte abgegeben sind.

Westerburg. den6. April 1917.
_ . V* *r Uorfisteude de« Kreisarr slrtrulle « .

-r -k». 3**™* Sürgrrmeistev des Kresfes.
rZalls Altstatholibr « un Kreise wohnen, so ersuche ich

mir diese behufs Heranziehung zur Kirchensteuer unter Angabe
der von ihnen zu entrichtenden Steuern bi, mm SO. *». Mt »,
namhaft zu machen. Fehlanzeige nicht erforderlich.

Westerburg. den 11. April 1917.
_ Drr Faudrat.

Aufruf
zur Veschäftigung weiblicher Arbeitskräfte

in der Landwirtschaft.
Die Frühjahrsbestellung steht vor der Tür. Mehr als je

gilt es jetzt, dem heimischen Boden das äußerste abzuringenI
svauen vom Lande, Ihr seid für die Landwirtschaft unersetzliche

FacharbeiterinnenI Darum geht für Euere Männer und Brüder
zurück an den Pflug! So helft Ihr am treuesten dem Vater¬land!

Alle öffentlichen gemeinnützigen Arbeitsnachweise und die
Hilfsdienstmeldestellen in Stadt und Land weisen Euch Beschäf¬
tigung , Unterkunft , gute Beköstigung und Entlohnung nach!

Auf denn Frauen und Mädchen, zur Hilfsarbeit bei der
Erzeugung unserer Nahrungsmittel ! Das Vaterland rechnet auf
Euch wie auf jeden Mann!

Und Landwirte , laßt Euch Euere wertvollen Kräfte nicht
nach der Stadt entziehen ! Greift zu, wenn Euch Hilfe aus den
Städten kommt, damit alles Euerer Arbeit restlos dienstbar ge¬
macht werden kann!

Eile ist geboten!
Krirgsaurtsstelle . Kriegsivirtfchaft- amt

Frankfurt a. M._ Frankfurt a. M.
Bekanntmachung

über Herstellung von fettarmen Hartkäse. Vom 30 . März 1917.
Auf Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 401) in Verbindung mit§ 11 der Verordnung über
Käse vom 20. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1179) wirdverordnet:

§ 1. Die Landeszentralbehörden können für ihr Gebiet oder
Teile ihres Gebiets die Herstellung von Hartkäse nach Tilsiter
und Elbinger Art . Wilstermarschkäse, Käse nach Holländer (Gouda,
Edamer ) Art und anderem Hartkäse mit einem Fettgehalte von
weniger als 10 vom Hundert der Trockenmasse gestatten.

8 2. Der Hersteller darf Käse der im § 1 bezeichneten « rt
nur an die Reichsstelle für Speisefette, G . m. b. H. in Berlin,
die Landes - und Provinzialfettstellen , die Heeresverwaltungen,
die Marineverwaltung und an Kommunalverbände oder nach den
Weisungen dieser Stellen absetzen.

8Jj . Der Preis für Käse der im § 1 bezeichneten Art darf
65 Mark für 50 Kilogramm und bei Abgabe im Kleinverkaufe
0,ss Mark für 0,» Kilogramm nicht übersteigen. Als Kleinverkauf
gilt die Abgabe an Verbraucher in Mengen von nicht mehr als
5 Kilogramm.

Der Preis von 65 Mark schließt die Kosten der handels¬
üblichen Verpackung, der Beförderung bis zur nächsten Verlade¬
stelle und der Verladung daselbst ein.

Die Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betref¬
fend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915
(Reichs -Gesetzbl. S . 25), 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183)
und 22 . März 1*917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253) .

§ 4. Der Präsident des KriegsernährungSamts kann Aus¬
nahmen zulassen.

8 5. Wer der Vorschrift im § 2 zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.



§ 6 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

f erli « , den 30. März 1917.tt  Stellvertreter des Reichskanzler «. Dr . Heister,ch.
Zeichnungen

A « die Herren MrgerrrreMrr des Kreis »« .
Betr . Kandvirtschaftskammerbeitrase

An die Einsendung des Berichts zur Verfügung vom 23
Februar 1918 K 931 Kreisblatt Nr . 36 . (TermmB - Aprtl ) wird
erinnert.

Westerburg . den i2 . Aprrl 1917.
Der Uorsttzende de » Kretsanslchulfes.

auf äie 6. Kriegsanleihe
werden von uns entgegengenommeii.

Wir geben auf Wunsch Spareinlag.
für Zeichnungen frei , wenn dieselb
bei uns erfolgen.

An die Herren Bürgermeister des,Kreise « .
Auf die Bekanntmachung rm Krersblatt Nr . 42 v . 6 . ds.

betr . Heradsetz « « s der Preise fiir Kchlachtschmeine werfe
ich nochmals besonders hin.

Westerburg , den 11 . April 1917 . .
Der Uarsttzeude de » Kreis -An - schnsse « .

Kreis-SplirlrilßeiiksKrkisesWkjtecklk,

Bekanntmachung.
Am Dienstag , de« 17. Avril 1917 . nachmittag»

3 Uhr findet im Sitzungssaal des Kommunallandtags rm Lan¬
deshaus in Wiesbaden eine Versammlung statt , in welcher durch
Vertreter des Königlich Preußischen Landesamts für Gemüse und
Obst die Organisation der Gemüse - « ad Ohstvers - rgnng
sowie die Zwecke und Vorteile der Anbau - und Lieserungsver-
träge klargestellt werden sollen.

Bei der überaus großen Wrchtigkert der zu behandelnden
Fragen für die Volksernahrung des bevorstehenden Wrrhchafts-
rahres , wende ich smich an alle Gemüse - und Obstzüchter des
Regierungsbezirks , mit der Bitte , um möglichst zahlreiche Teil¬
nahme an der Versammlung . Die gleiche Bitte richte rch hiermit
auch an die Gemüse - und Obst -Groß - und Kleinhändler des
Bezirks.

Miesbade «, den 11. April 1917
Der Regierungs präsident , o. Meister.

AllHkmrim Gklskrailkkiikllffk fiir
Kreis Weßerhrg.

Am
findet im

»ouutag , de » SS . d . Mts . , Nachmittags l l |i II
Gasthaus „Zum grünen Wald " hier die dresjähch

Friihjahrs-Äusschich-Sitzvng

rverfe
Feuer
harter
von 5
ist ihr
legen!

-ritte
etwa!
zurück

Betr . : Leranrieb « « g von Genesenden uns den Lararetten
r « r Frühjahrsbestellung.

- Das stellv . Generalkommando weist darauf hm , daß sich m
den Lazaretten eine Anzahl Genesender befindet , die mit Vorteil
bei den bevorstehenden Frühjahrsbestellungen verwendet werden
können . Es bedarf hierzu lediglich eines Antrags seitens der
Kreis - und Landratsämter an die Reserve -Lazarette.

Da in den landwirtschaftlichen Kreisen vielfach Unkenntnis
über die Möglichkeit besteht , aus den Lazaretten Arbeitskräfte zu
erhalten , wird um möglichste Verbreitung dieser Mitteilung ge¬
beten.

Fra « bf « rt n . Mai « . 5 . April 1917
KtrUvertr . Generalkommando de » 18 . Armeekorps

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt . Ub . Tgb .-Nr . 92 004 . _

statt . Hierzu werden auf Beschluß des Vorstandes »n An
der durch die vielfachen Einberufungen zum Heeresdienst bed«
ten Abwesenheit der meisten Ausschuß -Mitglieder , sämtliche
Zeit noch anwesenden Ausschußmitglieder und Ersatzmänner
geladen.

Tagesordnung:
1. Abnahme der Jahresrechnung 1916.
2 . Anträge und Wünsche.

Westerburg . den 12 . April 1917.
Der Borfitzende.

Ad . Becker.

Bekanntmachung.
8

beiG
Arnder

Gemäß '' Verordnung des Bundesrats tritt am 16 . I
2«o Uhr morgens anstelle der mitteleuropäischen Zeit wieder
Sommerzeit in Kraft . Die Bahnhofsuhren werden 2**
morgens aus 3°° Uhr vorgestellt . Zur Ueberleitung des Z
Verkehrs aus der mitteleuropäischen in die Sommerzeit find
15  und 16. April Aenderungen in der Abfahrt- und Ankm ^
zeiten einiger Züge erforderlich , die in ' einer auf den Bahnst cacffmi
aushängenden Bekanntmachung zusammengestellt sind ."

Frankfurt (Main ) , den 7. April 1917.
Königliche Eisenbahndirektion.

Sekamitmachung.
Alle Brotkartenbesitzer werden hiermit aufgefordert , ihre z.

Z . im Besitz befindlichen Brotkarten am Sonnabend den 14 . d.
Mts . vormittags zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Bürger¬
meisteramt abzugeben.

Die neuen Brotkarten werden am 11». April « armittag»
auf dem Bürgermeisteramt ausgegeben.

Ebenfalls werden an diesem Tage die Fleischkarte « « « « -
araebe « . nicht Sonnabend den 14 d . Mts . >

Westerburg . beu 13 . April 1917Die Polixeiverwaltung. Kappel

Spar-utii)DarlchiskallkC.G.tu.i.$.

(Kroppach) Bhf. iHgelhach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkircke » (Westerwald)
— Karbid —

40/42%ig«s Kali -Sal*
53 °/ 6iges Chlorkalium

4 liuiuit
stets auf Lager.

Tliouiasuielil
Sterniuarke , monatlich

ein Waggon ein treffend.

zn Langendernbach.
Wir laden hiermit unsere Mitglieder zu der ain Konutag

de « SS . April » nachmittag » 4 Uhr . im Saaiban I - han«
Lecker dahier stattfindenden ordentlichen

Miner Bote Kreuz-
Geld-Lose

Generaivkrsammlung
ergebenst ein. Tagesordnung  *

1) Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr.
2) Vorlage der Jahresrechnung und Bilanz.
3) Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung der Jahcesrech-

nung und Bilanz sowie über die vorgenommenen Revisionen.
4) Genehmigung der Bilanz , Entlastung des . Vorstandes und

Verwendung des Reingewinns.
' 5) Ersatzwahl für 1 Vorstands - und 1 Aufstchtsratsrnttglied.

6s Allgemeine Wünsche und Anträge von Mitgliedern.
Die Jahresrechnung uyd Bilanz liegen von heute ab zur

Einsicht der Mitglieder in finstrem Geschäftslokale offen
Fa « ge « dernbach . den 11 . April 1917.Der Vorstand.

zum Besten des preuss.
|Landesvereius v. Koten Kreuz

, Mk . 3,50 17851 Geldgewinne
Ziehung 16. bis 20. April

117851 Gell - 600000 mgevinne y.
*nit  100000 50000■gewinn
80000 , 20000 Mk

Nur bares Geld!

Königsbergs Lose
ä 1 Mk . 3397  Gewinne

Ziehung am 1t. April
I (Porto 15 Pf - jede Liste 20 Pfg
I versendet Glucks -Kollekte

IHeinr.Deecke, Kreuznach

Gediegenes ordentliches

Mädchen
für Küche und Hausarbeit
baldigen Eintritt gegen st
Lohn gesucht.

Fritz Klama « «
Schloßhotel Dillen bürg

brach

bracht!
ein. '

I
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Suche zu baldigem Dien!

tritt ein ehrliches ordentk
K

Mädchen. Heere;
Fra « Kreisarzt Dach«

Westerburg ^ A-rl tfse A-
Eine trächtige schwere

FahrkuhA
ist der
l»ch:s )

«nd ei« Rind
zu verkaufen bei
Fra « Friedrich Witt»

Oberrastbach.
Kreis Westerburg
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